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Die kartellrechtlich zulässigen 

absatzwirtschaftlichen Kooperationsmöglichkeiten
Dr. Fritz Gloede, Frankfurt/Main

Seit dem 1. Januar 1958 ist das Gesetz gegen W ett
bewerbsbeschränkungen in der Bundesrepublik in 

Kraft. Seit sechs Jahren übt das Bundeskarteilamt die 
Aufsicht über Kartelle und Monopole aus, soweit diese 
dem genannten Gesetz unterliegen. Das Gesetz ver
bietet — abgesehen von den Bereichsausnahmen der 
§§ 98 ff. GWB — im Grundsatz sämtliche Kartelle und 
behält sich von Fall zu Fall genau definierte Aus
nahmegenehmigungen durch das Kartellamt vor. Die 
Kartellbehörden haben in ihrer sechsjährigen Praxis 
das grundsätzliche Verbotsprinzip weit und die Aus
nahmemöglichkeiten eng ausgelegt. Das Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und die Praxis 
des Bundeskartellamts sind von der W irtschaft sowie 
von den Verbraucherverbänden mit zahlreichen Be
gründungen kritisiert worden. Zur Zeit bereitet das 
Bundeswirtschaftsministerium hinsichtlich der §§ 5 
Abs. 1 (Normen- und Typenkartelle), § 5 Abs. 2 (Spe
zialisierungskartelle), §§ 16 und 17 (Preisbindung der 
zweiten Hand), § 18 (Ausschließlichkeitsverträge), §§ 22 
und 23 GWB (Marktbeherrschende Unternehmen) eine 
kartellgesetznovelle vor.

Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen sowie 
die politische und publizistische Betonung der Markt
wirtschaft einerseits, die Diffamierung einer zwischen
betrieblichen Zusammenarbeit bei Produktion und Ab
satz als Verstoß gegen das Wettbewerbsprinzip und 
als Kartellgesetzverstoß mit der Gefahr einer Ver
hängung von Geldbußen bis zu 100000 DM anderer
seits hoben dazu geführt, daß die W irtschaft entweder 
„underground“ ging oder jegliche A rt einer zwischen
betrieblichen Kooperation ablehnte.

Die Kooperationsfibel des Bundeswirtschaftsministers 
vom 29. Oktober 1963 (Zwischenbetriebliche Zusam
menarbeit im Rahmen des Gesetzes gegen W ett
bewerbsbeschränkungen) zeigt demgegenüber positiv 
die Möglichkeiten einer Kooperation auf, ohne daß 
das Kartellgesetz hierdurch verletzt w ird. Die Koopera
tionsfibel behandelt in erster Linie diejenigen Formen 
einer Zusammenarbeit, welche den § 1 GWB nicht 
berühren.

Nach § 1 GWB sind Verträge unwirksam, welche Unter
nehmen zu einem gemeinsamen Zweck schließen, so
weit diese Verträge geeignet sind, die Erzeugung oder 
die Marktverhältnisse durch Beschränkung des W ett
bewerbs zu beeinflussen. Zu dieser weit gefaßten De
finition stellt die Kooperationsfibel zunächst in Über
einstimmung mit dem Urteil des Bundesgerichtshofs 
vom 7. 6. 1962 fest, daß eine bloß theoretisch vorstell
bare Eignung zur Marktbeeinflussung nicht genüge.

daß vielmehr nur eine nach allgemeiner wirtschaft
licher Erfahrung s p ü r b a r e  Einwirkung auf das 
Verhalten der Marktbeteiligten geeignet ist, die Markt
verhältnisse zu beeinflussen.

Darüber hinaus nennt die Kooperationsfibel zahlreiche 
Möglichkeiten einer zwischenbetrieblichen Kooperation 
und grenzt diese gegen § 1 GWB in einer auch für 
den Laien relativ verständlichen Ausdrucksweise qb.

Nachstehend soll eine Reihe absatzwirtschaftlicher 
Kooperationsmöglichkeiten erörtert werden, die kar- 
tellrechtiich zulässig sind, ohne daß ein Ausnahme
antrag beim Bundeskartellamt gestellt zu werden 
braucht und ohne daß eine Meldepflicht bei einer 
Kartellbehörde besteht.

GEMEINSCHAFTLICHER VERKAUF

Beim Stichwort „Gemeinschaftlicher Verkauf" drängt 
sich sofort das „Verkaufssyndikat" in das Bewußtsein. 
Welches sind die Unterschiede zwischen dem kartell
rechtlich erheblichen Verkaufssyndikat und dem 
kartellrechtlich unbedenklichen gemeinschaftlichen 
Verkauf?

Syndikate beruhen auf einem Kartellvertrag der M it
glieder des Syndikats, durch den die Wettbewerbs
beschränkung dadurch eintritt, daß sich die Syndikats
mitglieder verpflichten, ihren gesamten Warenverkauf 
zentral über das Syndikat zu leiten. Die einzelnen 
Syndikatsmitglieder dürfen nicht mehr selbständig ihre 
Waren auf den M arkt bringen, sondern müssen ihre 
gesamte Produktion der betreffenden Erzeugnisse über 
das Syndikat verkaufen. Das Syndikat kann eine juri
stische Person, z. B. eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, eine Personengesellschaft oder ein Einzel
unternehmen darstellen. Das Syndikat verkauft ent
weder im eigenen Namen und fü r eigene Rechnung 
als Eigenhändler, fü r fremde Rechnung als Kommis
sionär oder in fremdem Namen und für fremde Rech
nung als Handelsvertreter. Hinsichtlich der Preisfest
setzung gibt es ebenfalls Unterschiede. Entweder setzt 
jedes Syndikatsmitglied seine Verkaufspreise selbst 
fest, oder das Verkaufsorgan des Syndikats bestimmt 
den Preis. Das gleiche g ilt für die Konditionen und die 
Rabatte. Diese Syndikate sind nach dem Kartellgesetz 
nicht in jedem Falle verboten. Sie bedürfen jedoch 
einer Erlaubnis des Bundeskartellamts. Diese darf nur 
erteilt werden, wenn der Rationalisierungszweck auf 
andere Weise nicht erreicht werden kann und wenn 
die Rationalisierung im Interesse der Allgemeinheit 
erwünscht ist. (Beispiel: die Syndikate der Zement
industrie.)
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Demgegenüber stellt die Kooperationsfibel klar, daß 
Verkaufsgemeinschaften denn kartellrechtlich ohne 
Einschaltung des Bundeskartellamts zulässig sind, wenn 
die Beteiligten zwar eine gemeinschaftliche Verkaufs
einrichtung für ihre Erzeugnisse begründen, wenn sie 
sich jedoch nicht in ihrem eigenen direkten Verkauf 
an ihre Abnehmer vertraglich beschränken, wenn also 
die betreffende Verkaufsgemeinschaft nicht das ver
tragliche Verkaufsmonopol besitzt. W ichtig ist die 
v e r t r a g l i c h e  Beschränkung. Wenn die M itglieder 
einer Verkaufsgemeinschaft d e  f a c t o  ihre gesamte 
Produktion über ihre Verkaufsgemeinschaft absetzen, 
so ist dies kein Verstoß gegen § 1 GWB.

Die Formen fü r einen zulässigen gemeinschaftlichen 
Verkauf der Erzeugnisse sind z. B.: Absatz der Erzeug
nisse unter einem gemeinsamen W ort- oder Bild
zeichen, Benutzung gemeinschaftlicher Verkaufsstellen, 
die bei einer der Mitgliedsfirmen schon vorhanden 
sind oder die erst für diesen Zweck gemeinschaftlich 
geschaffen werden, Gründung gemeinschaftlicher N ie
derlassungen im In- oder Ausland, Benutzung gemein
samer Vertreterstäbe, gemeinschaftlicher Absatz von 
Waren verschiedener Produktionsgebiete, welche aber 
einander ergänzen und ein gesdilossenes Sortiment 
für den Abnehmer darstellen, Benutzung gemeinschaft
licher Ausstellungs- oder Verkaufsräume. Schon vor 
dem Erscheinen de r Kooperationsfibel sind vom Kar
tellamt die Verkaufsgemeinschaft von Fischgroßhänd
lern, die Exportgenossenschaft für Holz, die Verkaufs
gemeinschaft von Terrazzo-Werken, die Verkaufs
gemeinschaft für Torf und die Vertriebsgemeinschaft 
für Drehbänke für zulässig erklärt worden. Maßgebend 
ist immer, daß sich die beteiligten Unternehmen nicht 
durch Vertrag untereinander darin beschränken, neben 
dem Gemeinschaftsverkauf auch noch einen selbstän
digen Absatz vorzunehmen. Ob dann tatsächlich der 
gesamte Absatz Ober die gemeinsame Verkaufsstelle 
erfolgt, ist unerheblich. Maßgebend ist die vertragliche 
Beschränkung.

Die beteiligten Unternehmen dürfen ferner auch keine 
sonstigen wettbewerbsbeschränkenden Vertragsabspra
chen treffen, wie etwa über gemeinsame Verkaufs
preise, Rabatte oder Konditionen. Hier hat vielmehr 
jedes M itglied der gemeinsamen Verkaufsstelle Preise 
und Bedingungen mitzuteilen, zu denen seine Erzeug
nisse gehandelt werden sollen. Es kann aber das ein
zelne M itglied auch der Verkaufsstelle die Entschei
dung je nach der Marktlage überlassen.

Die gemeinsame Verkaufsstelle kann — ebenso wie 
das Verkaufssyndikat —  nach außen hin auf dem 
Markt als Verkäufer im eigenen Namen oder in frem
dem Namen auftreten. Ist die Verkaufsstelle als selb
ständige, ihren M itgliedern nachgeordnete Marktstufe 
tätig, z. B. als Eigenhändler, so kann sie für die von 
den Mitgliedern gelieferten Erzeugnisse eine eigene 
einheitliche Preisliste aufstellen. Desgleichen kann die 
Verkaufsstelle in diesem Fall auch die Rabatte und 
Lieferbedingungen einheitlich festsetzen.

Dagegen wäre es eine nach § 1 GWB untersagte 
Wettbewerbsbeschränkung, wenn die Vertragsbeteilig
ten vertraglich nur in einem bestimmten Quotenverhält
nis beteiligt wären. Die Auswahl zwischen den Erzeug
nissen der einzelnen Firmen soll der Kunde treffen. 
Auch kann die gemeinsame Verkaufsstelle in geeig
neten Fällen von sich aus entsprechend den bestellten 
Waren unter Berücksichtigung von Qualität und Liefer
fähigkeit der Gemeinschaftsfirmen die Auswahl treffen. 
Die Verkaufsstelle w ird selbst zum Zwecke eines ord
nungsgemäßen Funktionierens des Gemeinschaftsver
kaufs darauf W ert legen, daß die beteiligten Firmen 
möglichst gleichmäßig ausgelastet sind, damit deren 
Betriebe rationell ausgenutzt werden.

Was die Gestaltung der entsprechenden Verträge be
tr ifft, so ist einmal der Abschluß eines Gesellschafts
vertrages, zum anderen der Abschluß eines Agentur
vertrages zweckmäßig. Im ersten Falle w ird eine selb
ständige Gesellschaft mit beschränkter Haftung als 
Verkaufsgesellschaft gegründet, welche beispielsweise 
im Namen und für Rechnung der vertretenen Firmen 
die Verkäufe zu tätigen und abzuwickeln hot. Im zwei
ten Falle schließt die GmbH mit den einzelnen betei
ligten Firmen, die Gesellschafter der GmbH sein kön
nen, aber nicht zu sein brauchen, Agenturverträge ab. 
Hierbei ist darauf zu achten, daß sich die einzelne 
Firma der GmbH gegenüber nicht verpflichtet, ihre 
gesamte Produktion in den betreffenden Erzeugnissen 
über die Verkaufs-GmbH abzusetzen. In dem Agentur
vertrag ist festzulegen, wer die Verkaufspreise, Rabatte 
und Lieferbedingungen bestimmt, wie hoch die Provi
sion der GmbH ist und wie die Geschäfte im einzelnen 
abzuwickeln sind.

In einfacheren Fällen genügt der Abschluß eines Ge
sellschaftsvertrages nadi dem Bürgerlichen Gesetzbuch, 
wonach die Beteiligten ein gemeinsames Verkaufsbüro 
fü r ein gemeinsames Angebot von Vertragswaren er
richten. In diesem Falle ist es zweckmäßig, das Büro 
nur zu ermächtigen, als gemeinsamer Handelsvertreter 
nach den Bedingungen der einzelnen Firma tätig zu 
sein. Wenn auch die Vertragsbedingungen von Fall zu 
Fall verschieden sein werden, so besteht nach den 
Klarstellungen der Kooperationsfibel keine Veranlas
sung mehr, vor derartigen Kooperationsmöglichkeiten 
beim Verkauf aus kartellrechtlichen Gründen zurOck- 
zuschrecken.

Vereinbarungen Ober Anschaffung und Benutzung 
gemeinschaftlicher Transport-, Verlade- oder Lage
rungseinrichtungen, z. B. gemeinschaftlicher Lastzüge, 
Verladekräne, Kühlanlagen, bedeuten keine W ett
bewerbsbeschränkung und sind kartellrechtlich zulässig, 
es sei denn, daß sich die beteiligten Unternehmen zu
sätzlich vertraglich beschränken, keine eigenen ent
sprechenden Anlagen zu unterhalten.

Unter den gleichen Voraussetzungen sind auch ge
meinschaftliche Kunden- und Reparaturdienste kartell
rechtlich zulässig und aus RationalisierungsgrOnden 
erwünscht.
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GEMEINSCHAFTSUNTERNEHMEN

Während bei den bisher aufgezählten Fällen jede 
Firma ihre kopitaimäßige Selbständigkeit behielt und 
lediglich vertragsmäßige Bindungen im Interesse einer 
gemeinschaftlichen Veranstaltunng einging, kann der 
Wunsch mehrerer Unternehmen nach einem möglichst 
rationellen Warenabsatz so stark sein, daß eine kapi
talmäßige Verschmelzung der beteiligten Unternehmen 
zu einem neuen einheitlichen Unternehmen im Wege 
der Fusion erfolgt. Diese kapitalmäßige Verschmelzung 
kann auf der Produktionsstufe wie auch auf der Han
delsstufe geschehen. Es handelt sich hierbei nicht um 
eine Kartellbildung selbständig bleibender Unterneh
men, sondern um einen kapitalmäßigen Konzentra
tionsvorgang, der nicht unter § 1 GWB fä llt. Es findet 
hier lediglich § 23 GWB {Anzeigepflicht) Anwendung, 
wenn die beteiligten Unternehmen durch den Zusam
menschluß für eine bestimmte A rt von Waren oder 
gewerblichen Leistungen einen Marktanteil von 20 V» 
oder mehr erreichen oder wenn eines der beteiligten 
Unternehmen bereits einen Marktanteil in dieser Höhe 
vor dem-Zusammenschluß besaß.

Auch die Gründung einer gemeinsamen Tochtergesell
schaft durch zwei oder mehrere Muttergesellschaften 
als Verkaufsgesellschaft ist möglich und begegnet kar
tellrechtlich keinen Bedenken, wenn die GrOnderunter- 
nehmen nur dem Tochterunternehmen Wettbewerbs
verbote auferlegen, sich aber selbst im Wettbewerb 
untereinander oder gegenüber ihrem gemeinsamen 
Tochterunternehmen vertraglich nicht beschränken.

MmELSTANDSEMPFEHlUNGEN

Eine weitere Möglichkeit einer fruchtbaren Zusammen
arbeit beim Absatz bilden die gemeinschaftlichen M it
telstandsempfehlungen nach § 38 Abs. 2 Satz 3 GWB. 
Danach dürfen Vereinigungen von Unternehmen unter 
Beschränkung auf den Kreis der Beteiligten bestimmte 
Preise für Waren oder gewerbliche Leistungen emp
fehlen, wenn dadurch wettbewerbsfördernde Bedingun
gen gegenüber Großbetrieben geschaffen werden sol
len und wenn diese Empfehlungen als unverbindlich 
bezeichnet werden sowie zu ihrer Durchsetzung kein 
wirtschaftlicher, gesellschaftlicher oder sonstiger Druck 
angewendet wird. Von dieser Möglichkeit ist bisher 
in Mittelstandskreisen kaum Gebrauch gemacht wor
den, weil zwei rechtliche Auslegungshindernisse im 
Wege standen, einmal der Begriff „Vereinigungen von 
Unternehmen", sodann der Begriff „Beteiligte". Die 
Kooperationsfibel hat diese Hindernisse nunmehr be
seitigt.

Unter den Begriff „Vereinigungen von Unternehmen", 
die nach § 38 Abs. 2 Satz 3 GWB Preisempfehlungen 
aussprechen dürfen, fä llt jegliche Form organisierter 
Zusammenarbeit, auch wenn diese Gruppe von Unter
nehmen sich ausschließlich zu diesem Zweck zusam
mengefunden hat. Die Mittelstandsempfehlungen sind 
somit nicht auf die Empfehlungen von allgemeinen 
Wirtschafts- oder Berufsvereinigungen beschränkt.

Weiterhin hat sich das Bundeswirtschaftsministerium 
in der Kooperationsfibel dahin bekannt, daß sich M it
telstandsempfehlungen nicht nur an mitteiständische 
Unternehmen, sondern auch an große M itglieds
betriebe richten dürfen, wenn dadurch die W ett
bewerbslage mittelständischer Unternehmen im Ver
hältnis zu Großbetrieben verbessert werden solL W ei
terhin hat die Fibel klargestellt, daß Klein- und M itte l
betriebe sowohl im Verhältnis zu großen Konkurrenten 
als auch im Verhältnis zu großen Anbietern oder Ab
nehmern durch Mittelstandsempfehlungen gefördert 
werden sollen.

GEMEINSCHAFTSWERBUNG

Die gemeinschaftliche Werbung kann in mehreren 
Spielarten auftreten. Sie ist entweder eine Bedarfs
weckungswerbung für bestimmte Erzeugnisse, z.B. für 
Milch, Käse, Bier, Teppiche, Porzellan, oder sie ist 
die gemeinscViaftliche Werbung einer Gruppe von be
stimmten Unternehmen für eine gemeinsame Hersteller
oder Handelsmarke. Unter den Begriff der Gemein
schaftswerbung fallen u. a. auch gemeinschaftliche 
Branchenausstellungen, Messestandsgemeinschaften so
wie gemeinschaftliche Kundenzeitschriften.

Diese Formen der Gemeinschaftswerbung sind kartell
rechtlich im Hinblick auf § 1 GWB unbedenklich, wenn 
sich die beteiligten Unternehmen nicht vertraglich ver
pflichtet haben, ihre Eigenwerbung zu unterlassen oder 
zu beschränken.

Enthält die Gemeinschaftswerbung in Anzeigen, Pro
spekten oder anderen Ankündigungen einheitliche 
Preisangaben für die angebotenen Erzeugnisse, so 
kommt es darauf an, wie es zu dem einheitlichen 
Preis gekommen ist. Liegt eine Preisabsprache nach 
§ 1 GWB zugrunde, so ist diese Preisangabe in der 
Gemeinschaftswerbung kartellrechtlich unzulässig. 
Geht jedoch die Gemeinschaftswerbung von kleinen 
und mittleren Unternehmen aus, so ist eine Gemein
schaftswerbung mit einheitlichen Preisangaben kartell- 
rechtlich unbedenklich, wenn der einheitliche Preis 
durch eine zulässige Mittelstandsempfehlung nach § 38 
Abs. 2 Satz 3 zustande gekommen ist.

Derartige Werbegemeinschaften werden zweckmäßig 
in Form eines eingetragenen Vereins oder einer Ge
sellschaft mit beschränkter Haftung begründet. Je nach 
der Zweckbestimmung können die Beteiligten der glei
chen Branche oder verschiedenen Branchen angehören. 
Es kann nur eine Absatzstufe, es können aber auch 
mehrere Absatzstufen beteiligt sein. Eine Werbege
meinschaft ist rechtlich nicht in der Lage, ihre Zweck
bestimmung, ihre Aufgaben und ihren Mitgliederkreis 
so zu bestimmen, daß keine Diskriminierung durch 
Ablehnung der Aufnahme eines Unternehmens gemäß 
§ 27 GWB erfolgt.

GUTEZEICHENGEMEINSCHAFTEN

Schließen sich mehrere Unternehmen zu einer Güte
zeichengemeinschaft zusammen, so kann dies nur im 
Wege eines rechtsfähigen Vereins geschehen, wenn
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sie ihr Gütezeichen als Verbandszeichen in die Waren- 
zeichenroiie eintragen lassen wollen. Der Anmeldung 
eines Verbandszeichens muß eine Zeichensatzung bei- 
gefögt sein, die über Namen, Sitz, Zweck und Ver
tretung des Verbandes, über den Kreis der zur Be
nutzung des Zeichens Berechtigten, die Bedingungen 
der Benutzung und die Rechte und Pflichten der Be
teiligten im Falle der Verletzung des Zeichens Auskunft 
gibt. W ie schon der Name sagt, müssen sich die mit 
einem Gütezeichen versehenen Waren durch eine be
sondere geprüfte Q ualität auszeichnen. Die Güte
zeichengemeinschaft muß somit Definitionen für die 
Güte aufstellen und die Einhaltung dieser Bedingungen 
durch die M itglieder durch objektive Prüfer ständig 
überwachen lassen.

Nach der Kooperationsfibel sind derartige Güte
zeichengemeinschaften kartellrechtlich unbedenklich, 
wenn sie folgende Bedingungen erfüllen-.

Die Bindung der M itg lieder darf nur darin bestehen, 
daß die mit dem Gütezeichen versehenen Waren be
stimmten Qualitätsanforderungen genügen.
Die M itglieder von Gütezeichengemeinschaften dürfen 
weder dazu verpflichtet werden, nur gütegesicherte Er
zeugnisse herzustellen, noch dürfen die angebotene 
Warenmenge und das angebotene Programm durch 
Gemeinschaftsbeschluß gesteuert werden.
Die Satzung muß so gefaßt sein, daß jedes Unter
nehmen der betroffenen Branche M itglied der Gemein
schaft werden kann, wenn es in der Lage ist, die fest
gelegten Qualitätsanforderungen zu erfüllen.
Die Verleihung des Gütezeichens darf nur von der 
objektiven Güte des Erzeugnisses, nicht aber von be
sonderen Anforderungen an die Person des Herstellers 
oder die technische Einrichtung seines Betriebes ab
hängig gemacht vi^erden.

Bei der Gründung eines Gütezeichenverbandes ist zu 
berücksichtigen, daß zwei Satzungen aufgestellt wer
den müssen, einmal eine Verbandssatzung, welche die 
korporative Verfassung des eingetragenen Vereins ent
hält (Name, Zweck, Mitgliedschaft, Organe u. a. m.), 
zum anderen eine spezielle Götezeichensatzung, in der

die Bedingungen über die Führung des Verbandszei
chens, Ober die Einhaltung der Gütebedingungen, über 
die Kontrollen, über den Verlust des Gütezeichens 
usw. enthalten sind. i

ZUSAMMENARBEIT BEIM EINKAUF

Da der Einkauf die zweite Verbindung eines Unter
nehmens zum Markt darstellt und zum Teil wesent
liche Rückwirkungen auf die Absatzstrategie ausübt, 
soll nachfolgend auch einiges über die Zusammen
arbeit beim Einkauf gesagt werden.

Einkaufsgemeinschaften können ohne Verletzung des 
Kartellgesetzes auf den Stufen der Industrie, des Han
dels oder des Handwerks gegründet werden. Dies kann 
in Form von Einkaufsgenossenschaften, Freiwilligen 
Ketten oder sogenannten Einkaufskontoren geschehen. 
Es darf hierbei jedoch keine rechtliche Verpflichtung 
für die Beteiligten begründet werden, ihren gesamten 
Bedarf oder zu einem bestimmten Prozentsatz oder 
in bestimmten Artikeln im Wege des Gemeinschafts
einkaufs zu decken. Die M itglieder einer Einkaufs
gemeinschaft dürfen auch nicht durch Androhung des 
Ausschlusses oder ähnlicher Nachteile gezwungen 
werden, sich ausschließlich der Gemeinschaftseinkauf
einrichtung zu bedienen.

ZUSAMMENARBEIT BEI DER 
BESCHAFFUNG UND AUSWERTUNG V O N  INFORMATIONEN

Die Kooperationsfibel behandelt hierbei folgende Ge
biete: Erfahrungs- und Meinungsaustausch, Gemein
schaftliche Marktforschung und Markterkundung, Kon
junktur- und Strukturanalysen, Betriebs- und Branchen
vergleiche, Kalkulationsschemata, Kalkulationsschulung 
und gemeinschaftliche Betriebsberatung. Das Open- 
Price-System als eines der wesentlichen M ittel der 
Markterkundung ist von der Kooperationsfibel nicht 
mit behandelt worden, weil die kartellrechtliche Be
deutung dieses Systems noch umstritten ist. Diese 
Fragen sollen in einem besonderen Beitrag erörtert 
werden.

Europabewußte Werbung
Dieter Ibielski, Frankfurt/Main

D as aktuelle Thema der europäischen Integration ist 
bekanntlich nicht nur eine Angelegenheit der Poli

tiker und Juristen. Die zum Teil schon deutlich erkenn
baren praktischen Auswirkungen des heranwachsenden 
Gemeinsamen Marktes betreffen in weitaus stärkerem 
Maße den Wirtschaftler. Der Prozeß der Veränderun
gen bisheriger Gegebenheiten erfaßt besonders nach
drücklich den Bereich des Absatzes, in dem die W er
bung auf Grund ihrer „Sichtbarkeit" eine wesentliche 
Rolle spielt.

Mittlerweile hat eine lebhafte Diskussion eingesetzt, 
die bemüht ist, durch richtungweisende Empfehlung

brauchbarer Anpassungsmaßnahmen die Praxis zu un
terstützen. Jedoch die Konsequenzen aus der notwen
digen Abkehr vom Herkömmlichen werden nur verein
zelt gezogen. Allerdings genügt keineswegs die a ll
mähliche Anpassung an die derzeitigen-Verhältnisse. 
Das Gebot muß lauten: rechtzeitig die Initiative ergrei
fen, die geeignet ist, die Zukunft zu beeinflussen.

Auch die Werbung muß sich mit neuer Zielsetzung 
auseinandersetzen, sie muß neuer Aufgabenstellung 
Rechnung tragen. Das Schlagwort von der „Werbung 
im Europa-Markt" dürfte jedoch in seiner Bedeutung 
überschätzt werden. Es ist einseitig, denn ihm vermag
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